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Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai
2020 (BGBl. I S. 1018),

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I
S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Änderung der CoronaKontakt und 
Betriebsbeschränkungsverordnung

Die CoronaKontakt und Betriebsbe
schränkungsverordnung vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 302, 315), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 15. Juni 2020 (GVBl.
S. 394), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 4 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Übernachtungsbetriebe dürfen
keine Personen aufnehmen, die aus ei
nem Gebiet außerhalb Hessens anreisen
oder dort ihren Wohnsitz haben, in dem
in den letzten sieben Tagen vor der ge
planten Anreise die Zahl der Neuinfektio
nen mit dem SARSCoV2Virus nach
den Feststellungen des Robert KochIn
stituts höher als 50 je 100 000 Einwoh
nern liegt. Sofern es sich um ein lokal
eingrenzbares Infektionsgeschehen han
delt und die zuständigen Behörden ledig
lich regional begrenzte Maßnahmen an
geordnet haben, werden von Satz 1 aus
schließlich Personen erfasst, die aus die
sen regionalen Bereichen anreisen oder
dort ihren Wohnsitz haben. Von Satz 1
nicht erfasst sind Personen,

1. die über ein ärztliches Zeugnis in
deutscher oder englischer Sprache
verfügen, welches bestätigt, dass kei
ne Anhaltspunkte für das Vorliegen ei
ner Infektion mit dem SARSCoV2
Virus vorhanden sind, und dieses
dem für den Ort des Aufenthaltes zu

ständigen Gesundheitsamt auf Ver
langen unverzüglich vorlegen,

2. deren Aufenthalt zwingend notwendig
und unaufschiebbar beruflich oder
medizinisch veranlasst ist oder

3. die einen sonstigen triftigen Grund ha
ben, beispielsweise den Besuch en
gerer Familienangehöriger, eines Le
benspartners oder Partners einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft,
die Wahrnehmung eines Sorge oder
Umgangsrechts oder die Wahrneh
mung der Aufgaben eines Beistandes
oder die Pflege schutzbedürftiger Per
sonen.

Das ärztliche Zeugnis nach Satz 2 Nr. 1
muss sich auf eine molekularbiologische
Testung auf das Vorliegen einer Infektion
mit dem SARSCoV2Virus stützen, die
in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem sonstigen Staat, den
das Robert KochInstitut in eine Liste von
Staaten mit hierfür ausreichendem Quali
tätsstandard aufgenommen hat, durchge
führt und höchstens 48 Stunden vor der
Anreise vorgenommen worden ist. Das
für den öffentlichen Gesundheitsdienst
zuständige Ministerium wird jede Erwei
terung oder Änderung von Gebieten nach
Satz 1 und 2 in Ergänzung zur Veröffent
lichung durch das Robert KochInstitut
auf der Homepage des Hessischen Mi
nisteriums für Soziales und Integration
oder anderweitig öffentlich bekanntma
chen. In begründeten Fällen können
durch das zuständige Gesundheitsamt
Befreiungen zugelassen werden, sofern
dies unter Abwägung aller betroffenen
Belange vertretbar ist.“

2. In § 8 wird nach Nr. 12 als Nr. 12a einge
fügt:

„12a. § 4 Abs. 3 Personen beherbergt,“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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